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Abstand von 3 bis 6 Monaten sowie eine Milch
untersuchung mittels der AB-Ringprobe negativ 
verlaufen sind.

2. Bestände, in denen Brucellose vorliegt, wenn fol
gende Bedingung erfüllt ist:
Sämtliche blutserologisch positiv reagierenden Rin
der über 12 Monate müssen mindestens 3 Monate 
vor Beginn der ersten Anerkennungsuntersuchung 
aus dem Bestand entfernt sein. Drei Blutunter
suchungen sämtlicher über 12 Monate alten Rinder 
im Abstand von 3 bis 6 Monaten müssen ein nega
tives Ergebnis gehabt haben. Die zum Zeitpunkt der 
letzten Blutuntersuchung durchgeführte Milchunter
suchung der Bestände mittels der AB-Ringprobe 
muß negativ verlaufen sein.

(2) Vor der jeweiligen letzten Anerkennungsunter
suchung müssen die Dungstätten entleert und desinfi
ziert sowie die Ställe gereinigt und desinfiziert werden.

(3) In als vorläufig brucellosefrei anerkannte Rinder
bestände dürfen nur Rinder aufgenommen werden, die 
aus brucelloseunverdächtigen oder brucellosefreien Rin
derbeständen stammen.

(4) Jedes über 12 Monate alte neu in den Bestand 
einzustellende Rind ist so lange abzusondern, bis zwei 
im Abstand von 4 bis 8 Wochen durchgeführte Blutunter
suchungen sowie gegebenenfalls gleichzeitige Milch
untersuchungen (AB-Ringproben) des Tieres ein nega
tives Ergebnis erbracht haben.

(5) Als vorläufig brucellosjefrei anerkannte Bestände 
sind nach der Anerkennung halbjährlich durch Blut
untersuchungen aller über 12 Monate alten Rinder so
wie gleichzeitige Milchuntersuchungen der Bestände 
mittels der AB-Ringprobe zu überwachen.

(6) Die Anerkennung sowie die Überwachung der als 
vorläufig brucellosefrei anerkannten Rinderbestände 
obliegt dem Kreistierarzt. Die Anerkennung ist befristet 
und hängt von dem Ergebnis der halbjährlichen Nach
untersuchungen ab. §

§ 12
Endgültige Anerkennung brucellosefreier 

Rinderbestände .
Als vorläufig brucellosefrei anerkannte Rinder

bestände können vom Kreistierarzt als brucellosefrei 
anerkannt werden, wenn ergänzend der Nachweis er
bracht ist, daß sämtliche über ein Jahr alten Rinder 
im nichtträchtigen Zustand blutserologisch negativ sind. 
Die zusätzlichen Blutproben bei Kühen sind 4 Wochen 
nach dem Abkalben zu entnehmen. Im übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 11 Absätze 2 bis 6 sinngemäß 
auch für staatlich anerkannte brucellosefreie Rinder
bestände.

V.

Hygienische Maßnahmen 

§ 13
Schutzmaßnahmen bei Zuchttieren

(1) Bullen sind zum Decken nur in Rinderbeständen 
zugelassen, in denen keine Brucelloseverseuchung und 
kein Verdacht auf Brucellose vorliegen. Die künstliche 
Besamung ist für alle Rinderbestände ohne Einschrän
kungen zugelassen.

(2) Der Kreistierarzt kann Bullen auch in brucellose
verseuchten Rinderbeständen zur natürlichen Be
deckung zulassen, soweit sie ausschließlich in brucel
loseverseuchten Beständen decken. Der Bezirkstierarzt 
veranlaßt jährlich einmal die klinische Untersuchung 
des Ejakulats dieser Deckbullen.

(3) Der Bezirkstierarzt hat jährlich einmal die Blut
untersuchung der Deckbullen mit Ausnahme der im 
Abs. 2 genannten anzuweisen. Bei positivem Ergebnis 
sind diese unter gleichzeitiger Benachrichtigung der zu
ständigen Tierzuchtinspektion für den Deckbetrieb in 
brucelloseunverdächtigen und brucellosefreien Rinder
beständen zu sperren. Ihre Schlachtung ist zu ver
anlassen, soweit sie nicht zum ausschließlichen Decken 
in brucelloseverseuchte Rinderbestände umgesetzt wer
den.

(4) Bei Besamungsbullen ist in gleicher Weise zu ver
fahren. Die Blutuntersuchungen sind jedoch mindestens 
halbjährlich zu veranlassen. Gleichzeitig sind der Er
regernachweis und die serologischen Untersuchungen 
des Ejakulats auf Brucellose durchzuführen.

(5) Bullen dürfen nur als Deckbullen oder für die 
künstliche Besamung angekört werden, wenn sie aus 
brucelloseunverdächtigen oder brucellosefreien Rinder
beständen stammen und eine Blutuntersuchung läng
stens 4 Wochen vor der Absatzveranstaltung oder 
gegebenenfalls vor der Ankörung im Stall ein negatives 
Ergebnis gehabt hat.

(6) Der Kreistierarzt kann entgegen § 5 Abs. 3 im 
Interesse der Zucht in Ausnahmefällen die Genehmi
gung zur Ankörung von Deckbullen aus einem brucel
loseverseuchten Rinderbestand erteilen. Voraussetzung 
ist, daß sie nach der Geburt örtlich völlig getrennt von 
der Rinderherde aufgezogen, von lediglich hierfür vor
gesehenen Arbeitskräften betreut und nur mit erhitzter 
Milch oder Magermilch gefüttert werden und daß zwei 
Blutuntersuchungen von 4 Wochen vor der Absatzver
anstaltung oder gegebenenfalls vor der Ankörung im 
Stall ein negatives Ergebnis gehabt haben. Die letzte 
Blutuntersuchung darf nicht länger als 4 Wochen vor 
der Ankörung durchgeführt werden. Den Käufern ist 
vom Verkäufer mit dem Kaufvertrag schriftlich mitzu
teilen, daß die Bullen aus brucelloseverseuchten Rinder
beständen stammen und isoliert aufgezogen wurden. 
Die Käufer haben vor dem Einstellen der Bullen in 
den B*£iand die Bullen so lange abzusondern, bis eine 
erneute Blutuntersuchung das negative Ergebnis be
stätigt hat.

(7) Weibliche Rinder dürfen nur dann auf Absatz
veranstaltungen zusammen mit Bullen aufgetrieben 
werden, wenn sie den Bedingungen gemäß Abs. 5 ent
sprechen. Für weibliche Rinder aus brucelloseverseuch
ten Rinderbeständen kann der Bezirkstierarzt geson
derte Absatzveranstaltungen genehmigen.

(8) Auf Tierschauen dürfen nur Bullen und weibliche 
Rinder gezeigt werden, die aus brucelloseunverdächti
gen und brucellosefreien Rinderbeständen stammen. 
Ausnahmegenehmigungen kann das Ministerium für 
Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft unter 
Festlegung von besonderen Bedingungen erteilen.

§ 14 
Abkalbeställe

(1) Die Rinderhalter haben in allen Rinderbeständen, 
in denen Brucellose festgestellt und gleichzeitig die


